
ANLAGE 2  März 2012 

 

 

Zielvorgaben zum Frauenförderplan für den Eigenbetrieb 

„Die Stadtreiniger Kassel“ gemäß § 5 HGlG für die Zeit vom 

01.07.2012 bis zum 31.12.2013 - längstens bis 30.06.2014 

 
 
 
 
In der Zeit vom 01.07.2012 bis zum 30.06.2014 sind Stellenbesetzungen davon abhän-
gig, ob Die Stadtreiniger Kassel mit Leistungen für den Standplatzservice beauftragt 
und ab 2013 Vertragspartner der Dualen Systeme Deutschland für die Altglassammlung 
werden. 
 
Der Vertrag für die Einsammlung von Leichtverpackungen ist bis zum 31.12.2014 be-
fristet und wird die Zielvorgaben in den kommenden zwei Jahren nicht beeinflussen. 
 
Die Zustimmung des Bundestages zum Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschus-
ses im Zusammenhang mit den Vorgaben zum neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz unter-
stützt die Wettbewerbsposition öffentlicher Entsorgungsbetriebe. Trotzdem können ne-
gative Auswirkungen durch die möglichen strukturellen Veränderungen in der Abfallwirt-
schaft Kassel für den Eigenbetrieb nicht ausgeschlossen werden. Die weitere Entwick-
lung bleibt abzuwarten. 
 
Frauenförderung ist weiterhin durch die Befristung des Hessischen Gleichberechti-
gungsgesetzes (HGlG) bis zum 31.12.2013 und die bis dahin geplante Novellierung des 
Gesetzes geprägt. Die Auswirkungen sind abhängig von den Änderungen und können 
zurzeit noch nicht beurteilt werden. 
 
Bei Verlängerung des HGlG über den 31.12.2013 hinaus, ist für den Eigenbetrieb mit 
Wirkung vom 01.07.2014 ein neuer Frauenförderplan aufzustellen. 
 
Unabhängig davon wird für die Zeit vom 01.07.2012 bis 30.06.2014 Frauenförderung 
durch folgende Maßnahmen vollzogen: 
 
 

• Sensibilisierung der Führungskräfte im Hinblick auf Frauenförderung - insbeson-
dere Förderung von Maßnahmen zur Beseitigung der Unterrepräsentanz von 
Frauen in Leitungsfunktionen im Rahmen von Personalentwicklung. 

 
• Mindestens der Erhalt des Frauenanteils durch Fluktuationsausgleich. 

 
• Unterstützung und Mitorganisation von Kinderbetreuung bei Fortbildungs-

veranstaltungen (bei Bedarf). 
 

• Zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden weiterhin flexible Arbeitszeitmo-
delle im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten angeboten. 




